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(54) Schlosseinrichtung für insbesondere Türen

(57) Die Erfindung betrifft eine Schlosseinrichtung
für insbesondere Türen, mit einem vorzugsweise
schließwerkbetätigbaren Schloss (1) und einer Panik-
stange, wobei das Schloss (1) mittels der Panikstange
betätigbar ausgebildet ist. Um eine Schlosseinrichtung
zu schaffen, die eine vereinfachte Montage bzw. Demon-

tage ermöglicht, insbesondere mit Blick auf eine Anord-
nung der Panikstangen, wird mit der Erfindung vorge-
schlagen, eine Schließeinrichtung der eingangs genann-
ten Art, die sich auszeichnet durch einen schlossseitigen
Nusshebel (3) zur insbesondere Fallenbetätigung, der
zur Aufnahme einer Rosettenbefestigung schlossnuss-
seitig eine Aussparung (6) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schlosseinrichtung
für insbesondere Türen, mit einem vorzugsweise
schließwerkbetätigbaren Schloss und einer Panikstan-
ge, wobei das Schloss mittels der Panikstange betätigbar
ausgebildet ist.
[0002] Schlösser für Türen im Allgemeinen sowie sol-
che im Speziellen, die stangenbetätigbar ausgebildet
sind, sind aus dem Stand der Technik an sich gut be-
kannt, weshalb es eines gesonderten druckschriftlichen
Nachweises an dieser Stelle nicht bedarf.
[0003] Das Schloss der Schlosseinrichtung ist in aller
Regel schließwerkbetätigbar ausgebildet. Typischerwei-
se kommt in diesem Zusammenhang ein Profilzylinder
zum Einsatz. Die Panikstangen sind türinnenseitig an
derselben verschwenkbar angeordnet. Eine Betätigung
der Panikstangen führt in an sich bekannter Weise zur
Schlossentriegelung, so dass ein Öffnen der Tür gestat-
tet ist. Für eine bestimmungsgemäß solide Befestigung
der Panikstangen kommen auf der Außenseite der Tür
angeordnete Türrosetten zum Einsatz. Diese Türroset-
ten werden jeweils endseitig mit der Panikstange ver-
schraubt, zu welchem Zweck die Tür über Durchgangs-
löcher verfügt, durch die hindurch Befestigungsschrau-
ben geführt sind, deren Länge sich nach der Türblattstär-
ke richtet.
[0004] Obgleich sich vorbekannte Schlosseinrichtun-
gen im alltäglichen Praxiseinsatz bewährt haben, besteht
Verbesserungsbedarf, insbesondere mit Blick auf eine
vereinfachte Montage insbesondere der Panikstangen.
[0005] Es ist deshalb die Aufgabe der Erfindung, eine
Schlosseinrichtung der eingangs genannten Art dahin-
gehend weiterzuentwickeln, dass eine vereinfachte Mon-
tage bzw. Demontage ermöglicht ist, insbesondere mit
Blick auf eine Anordnung der Panikstangen.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung eine Schlosseinrichtung der eingangs genannten
Art vorgeschlagen, die sich auszeichnet durch einen
schlossseitigen Nusshebel zur insbesondere Fallenbe-
tätigung, der zur Aufnahme einer Rosettenbefestigung
schlossnussseitig eine Aussparung aufweist.
[0007] Bei aus dem Stand der Technik bekannten
Schlosseinrichtungen erfolgt eine Verschraubung einer
Panikstangen mit den zugehörigen Rosetten in waage-
rechter Ausrichtung der Rosetten, wobei der Schrauben-
abstand in waagerechter Richtung standardgemäß 38
mm beträgt.
[0008] Da die Panikstange zur Türschlossseite aber
nur einen maximalen Abstand von 14 mm aufweisen darf,
um bei schmalen zweiflügeligen Türanordnungen mit ge-
ringem Dornmaß keine Zwängung bzw. Kollision zu er-
zeugen, ist eine Gegenverschraubung mit diesem stan-
dardgemäßen Schraubenabstand von 38 mm nicht im-
mer möglich. In der Vergangenheit wurde dieses Pro-
blem bislang dadurch gelöst, dass Unterlegplatten ein-
gesetzt wurden und/oder verschiedene Ausgestaltungen
von Panikstangen zum Einsatz gekommen sind. Schlus-

sendlich konnten diese Lösungen aber nicht überzeu-
gen, insbesondere auch deshalb nicht, weil sie mit zu-
sätzlichem Montage- bzw. Demontageaufwand verbun-
den sind und im Übrigen visuell auch nicht ansprechend
sind.
[0009] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung schafft
hier Abhilfe, denn sie ermöglicht eine Anbindung einer
Panikstange an eine Rosette bei vertikaler Ausrichtung
der Rosette, d.h. die zur Befestigung der Rosette an der
Panikstange vorgesehenen Schrauben sind in Höhen-
richtung, d.h. vertikal und nicht waagerecht ausgerichtet.
Diese vertikale Ausrichtung wird aufgrund der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung erstmals möglich.
[0010] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
Nusshebel des Schlosses eine Aussparung aufweist.
Diese Ausgestaltung macht es möglich, für eine vertikale
Anbindung einer Rosette an die Panikstange die dafür
vorzusehenden Durchgangsbohrungen oberhalb bzw.
unterhalb der Schlossnuss auszugestalten. Aufgrund der
erfindungsgemäß vorgesehenen Ausnehmung im Nus-
shebel kann dieser bestimmungsgemäß kollisionsfrei mit
Bezug auf die oberhalb der Schlossnuss ausgebildeten
Durchgangsbohrung bzw. eine davon aufgenommene
Befestigungsschraube verfahren werden. Insofern dient
die erfindungsgemäß im Nusshebel vorgesehene Aus-
sparung dazu, im bestimmungsgemäßen Verwendungs-
fall die Rosettenbefestigung schlossnussseitig aufneh-
men zu können.
[0011] Gemäß einer besonderen Ausgestaltung der
Erfindung ist der Nusshebel L-förmig ausgebildet und
verfügt über zwei Hebelarme. Dabei ist der eine Hebel-
arm im Wesentlichen radial und der andere Hebelarm im
Wesentlichen tangential verlaufend zur Schlossnuss
ausgebildet. Der Nusshebel bildet insofern ein Haken-
element aus, wobei der im Wesentlichen tangential ver-
laufend ausgebildete zweite Hebelarm um die in Höhen-
richtung oberhalb der Schlossnuss ausgebildeten Roset-
tenbefestigung herum verfahren kann. Der radiale Ab-
stand zwischen der Schlossnuss einerseits und dem tan-
gential zur Schlossnuss verlaufenden Hebelarm ande-
rerseits wird dabei durch die Länge des ersten Hebel-
arms bestimmt, der radial verlaufend zur Schlossnuss
ausgebildet ist.
[0012] Es sind gemäß einem weiteren Merkmal der
Erfindung zwei Durchgangsbohrungen vorgesehen, die
in Höhenrichtung des Schlosses übereinanderliegend
ausgebildet sind, wobei die eine Durchgangsbohrung
oberhalb und die andere Durchgangsbohrung unterhalb
der Schlossnuss ausgebildet sind. Dabei beträgt der Ab-
stand zwischen den beiden Durchgangsbohrungen 38
mm, womit das standardgemäße Maß eingehalten ist.
Der Abstand zwischen einer Durchgangsbohrung und
der Schlossnuss beträgt 19 mm. Die erfindungsgemäße
Schlosseinrichtung gestattet damit die Verwendung von
standardgemäß ausgebildeten Rosetten und/oder Pa-
nikstangenanschlüssen.
[0013] Im Unterschied zum Stand der Technik wird mit
der erfindungsgemäßen Schlosseinrichtung eine Kon-
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struktion vorgeschlagen, die um eine um 90° verdrehte
Anordnung der Panikstangenrosetten ermöglicht. An-
stelle der aus dem Stand der Technik bekannten waa-
gerechten Ausrichtung der Rosetten ist mit der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung eine vertikale Ausrich-
tung der Rosetten möglich. Dies deshalb, weil die Nus-
shebelkonstruktion derart ausgebildet ist, dass die Aus-
bildung entsprechender Durchgangsbohrungen möglich
ist. Dabei liegt die vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung insbesondere darin, dass unabhängig von der üb-
rigen Dimensionierung der Tür- und/oder Schlosseinrich-
tung in jedem Fall eine Gegenverschraubung der Panik-
stangen mit den zugehörigen Rosetten möglich ist, wobei
im Unterschied zum Stand der Technik Hilfsmaßnah-
men, wie beispielsweise Unterplatten und/oder im Be-
sonderen ausgestaltete Panikstangen vollends vermie-
den werden können. Damit erweist sich die erfindungs-
gemäße Schlosseinrichtung als sehr viel einfacher hand-
habbar, insbesondere zu Zwecken der Montage bzw. De-
montage. Darüber hinaus wird Dank der erfindungsge-
mäßen Schlosseinrichtung das Anwendungsspektrum
für standardgemäß ausgestaltete Panikdruckstangen er-
weitert.
[0014] Die Panikstange kann entweder als ver-
schwenkbarer Panikstangengriff oder als verschiebbare
Panikdruckstange ausgebildet sein. Die erfindungsge-
mäße Ausgestaltung ist im gleichen Maße sowohl für ei-
ne Panikstangengriffausgestaltung als auch für eine Pa-
nikdruckstangenausgestaltung anwendbar. Von ent-
scheidender Bedeutung ist nach der Erfindung allein,
dass für eine Gegenverschraubung der Panikstange, ob
nun als Panikstangengriff oder als Panikdruckstange
ausgestaltet, vertikal ausgerichtete Rosetten zum Ein-
satz kommen können.
[0015] Dabei besteht der Unterschied zwischen einem
Panikstangengriff einerseits und einer Panikdruckstange
andererseits in der konstruktiven Ausgestaltung hinsicht-
lich einer Panikauslösung, das heißt Betätigung des zu-
gehörigen Schlosses. Eine Panikdruckstange ist - wie
der Name schon sagt - als Druckstange ausgebildet, das
heißt eine Betätigung derselben findet durch Drücken
statt. Im Not- oder Panikfall bewirkt demnach eine Druck-
beaufschlagung der Panikstange ein Notöffnen des
Schlosses. Im Unterschied hierzu ist ein Panikstangen-
griff eine Ausgestaltung, wonach eine Verschwenkbewe-
gung zur Not- und/oder Paniköffnung des Schlosses
führt. Die Panikstange wirkt dabei nach Art eines ver-
schwenkbaren Griffes, der im Falle einer Belastung, das
heißt Betätigung nach unten verschwenkt, infolgedessen
es zu einer Not-und/oder Paniköffnung des zugehörigen
Schlosses kommt.
[0016] Weitere Merkmale und Vorteile und der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
anhand der Figuren. Dabei zeigen:

Fig. 1 in Draufsicht von oben ausschnittsweise ein
Schloss nach der erfindungsgemäßen Schlossein-
richtung;

Fig.2 in schematischer Explosionsdarstellung eine
Schlosseinrichtung nach der Erfindung gemäß einer
ersten Ausführungsform;

Fig. 3 in einer schematischen Explosionsdarstellung
eine Schlosseinrichtung nach der Erfindung gemäß
einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 4 in schematischer Explosionsdarstellung einen
Ausschnitt der Ausführungsform nach Fig. 3 und

Fig. 5 in einer Detailansicht die Druckstange nach
der Ausführungsform gemäß Fig. 4 in Blickrichtung
V nach Fig. 4.

[0017] Figur 2 lässt in einer schematischen Explosi-
onsdarstellung die erfindungsgemäße Schlosseinrich-
tung 27 gemäß einer ersten Ausführungsform erkennen.
Die Schlosseinrichtung 27 dient der Verwendung im Zu-
sammenhang mit einer zweiflügeligen Tür, wobei der
Übersicht wegen in den Figuren 1 und 2 die Türen als
solche, d.h. weder die Türblätter noch die Türzargen und/
oder Rahmen dargestellt sind.
[0018] Die Schlosseinrichtung 27 verfügt über ein
Schloss 1, das in der Tür des einen Türflügels angeordnet
ist. Dieses Schloss 1 verfügt in an sich bekannter Weise
über einen Schlosskasten 15, der stirnseitig mittels eines
Stulps 16 verschlossen ist. Innerhalb des Schlosska-
stens 15 verfahrbar sind ein Schlossriegel 17 und eine
Falle 18 vorgesehen. Der Schlossriegel 17 ist mittels ei-
nes Schließwerks 19 betätigbar ausgebildet, welches
Schließwerk 19 bevorzugterweise einen in den Figuren
nicht näher dargestellten Profilzylinder aufweist. Türau-
ßenseitig ist das Schließwerk 19 durch Schließwerkro-
setten 20 abgedeckt.
[0019] Für eine Betätigung des Schlosses 1 ist ein Tür-
drücker 14 vorgesehen, der über eine Vierkantwelle 28
auf die Schlossnuss 2 des Schlosses 1 einwirkt. Die
Schlossnuss 2 ergibt sich insbesondere aus der Ausge-
staltung nach Figur 1.
[0020] Das Gegenschloss 13 ist in entsprechender
Weise ausgebildet und verfügt über einen Schlosskasten
15, der stirnseitig mittels eines Stulps 16 verschlossen
ist.
[0021] Wie Figur 2 des Weiteren erkennen lässt, sind
sowohl das Gegenschloss 13 als auch das Schloss 1 mit
Treibstangen 21 gekoppelt, die bei einer Schlossbetäti-
gung in entsprechender Weise in Höhenrichtung 9 ver-
fahren.
[0022] Sowohl das Schloss 1 als auch das Gegen-
schloss 3 ist mittels einer Panikstange in der Ausgestal-
tung eines Panikstangengriffes betätigbar ausgebildet,
wobei dem Schloss 1 der Panikstangengriff 22 und dem
Gegenschloss 13 der Panikstangengriff 23 zugeordnet
sind.
[0023] Bei den Panikstangengriffen 22 und 23 handelt
es sich um Panikstangen, die verschwenkbar ausgebil-
det sind, wobei eine jeweilige Verschwenkbewegung da-
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zu führt, dass eine Not- und/oder Panikauslösung des
zugehörigen Schlosses 1 bzw. Gegenschlosses 13 er-
folgt. Anstelle von Panikgriffen 22 und 23 können auch
Panikdruckstangen 31 und 32 zum Einsatz kommen, wie
sie in der Ausführungsform nach den Fign. 3 bis 5 gezeigt
sind.
[0024] Im endfertig montierten Zustand sind die Panik-
stangengriffe 22 und 23 mittels entsprechender Rosetten
25 gegenverschraubt. Es kommen zu diesem Zweck Ver-
schraubungen 24 und Gegenverschraubungen 26 zum
Einsatz, die durch entsprechende Durchgangsbohrun-
gen in den Türen geführt sind. Die Besonderheit nach
der Erfindung besteht darin, dass der Schraubenabstand
von Verschraubung 24 und Gegenverschraubung 26 in
Höhenrichtung 9 ausgerichtet ist, d.h. die für eine Ver-
bindung der Rosetten 25 mit den Panikstangengriffen 22
und 23 vorgesehenen Verschraubungen in vertikaler
Richtung ausgerichtet sind.
[0025] Figur 1 lässt in einer Detailansicht das Schloss
1 näher erkennen.
[0026] Das Schloss 1 verfügt in an sich bekannter Wei-
se über eine Schlossnuss 2. Diese ist von einer Vierkan-
töffnung 12 durchsetzt, die im bestimmungsgemäßen
Verwendungsfall die Vierkantwelle 28 des Türdrückers
14 aufnimmt. Die Schlossnuss 2 ist mit einem Nusshebel
3 gekoppelt, der im bestimmungsgemäßen Verwen-
dungsfall bei einer Verschwenkbewegung des Türdrük-
kers 14 zu einer Betätigung der Falle 18 führt, wobei er
über einen Anschlag 29 mit einem Fallenschieber 30 zu-
sammen wirkt.
[0027] Der Nusshebel 3 ist erfindungsgemäß mit einer
Aussparung 6 versehen. Gemäß der bevorzugten Aus-
führungsform nach Figur 1 ist der Nusshebel 3 L-förmig
ausgebildet und verfügt über einen ersten Hebelarm 5
und einen zweiten Hebelarm 4. Dabei ist der erste He-
belarm 5 im Wesentlichen radial und der zweite Hebel-
arm 4 im Wesentlichen tangential verlaufend zur
Schlossnuss 2 ausgebildet. Aufgrund dieser Ausgestal-
tung entsteht die schon vorerläuterte Aussparung 6 des
Nusshebels 3, die schlossnussseitig ausgebildet ist.
[0028] Wie die Darstellung nach Figur 1 ferner erken-
nen lässt, verfügt das Schloss 1 über Durchgangsboh-
rungen 7 und 8, die in Höhenrichtung 9 übereinander
ausgebildet sind, wobei die eine Durchgangsbohrung 7
in Höhenrichtung 9 oberhalb der Schlossnuss 2 und die
andere Durchgangsbohrung 8 in Höhenrichtung 9 unter-
halb der Schlossnuss 2 ausgebildet ist. Diese Durch-
gangsbohrungen 7 und 8 dienen der Hindurchführung
von Verschraubungen zur Rosettenbefestigung, wobei
die Ausrichtung der Durchgangsbohrungen 7 und 8 eine
Ausrichtung der Rosetten 25 in vertikaler Richtung ge-
stattet, wie vorstehend schon anhand von Figur 2 erläu-
tert.
[0029] Dabei wird die Ausgestaltung der Durchgangs-
bohrungen 7 und 8 zwecks vertikaler Ausrichtung der
Rosetten 25 nur deshalb möglich, weil der Nusshebel 3
die schon vorerläuterte Aussparung 6 aufweist, die im
bestimmungsgemäßen Verwendungsfall zur Aufnahme

der Rosettenbefestigung dient, wie dies auch die Dar-
stellung nach Figur 1 erkennen lässt. Die erfindungsge-
mäße Ausgestaltung des Nusshebels 3 gestattet es,
dass dieser im bestimmungsgemäßen Verwendungsfall
um den die Durchgangsbohrung 7 umgebenden Dom
herumschwenken kann, der Dom quasi in die vom Nus-
shebel 3 erfindungsgemäß bereitgestellte Aussparung
eintauchen kann, wenn der Nusshebel 3 aus seiner in
Fig. 1 gezeigten Position im Uhrzeigersinn nach rechts
zwecks Betätigung der Falle 18 verschwenkt wird. Dabei
drückt der Nusshebel 3 im Falle einer Verschwenkung
mit seinem zweiten Hebelarm 4 gegen einen Anschlag
29 eines Fallenschiebers 30, der wiederum mit der Falle
19 gekoppelt ist, so dass infolge einer Verschwenkbe-
wegung des Nusshebels 3 eine translatorische Verfahr-
bewegung der Falle 18 eingeleitet wird.
[0030] Neben den Durchgangsbohrungen 7 und 8 kön-
nen auch weitere Durchgangsbohrungen 10 und 11 vor-
gesehen sein, die in waagerechter Richtung ausgerichtet
sind und so auch eine waagerechte Ausrichtung der Ro-
sette 25 zulassen.
[0031] Gemäß der erfindungsgemäßen Schlossein-
richtung 27 ist es also möglich, die zur Gegenbefestigung
der Panikstangengriffe 22 und 23 schlossseitig vorgese-
henen Rosetten 25 sowohl waagerecht als auch vertikal
auszurichten. Damit wird das Anwendungsspektrum für
die erfindungsgemäße Schlosseinrichtung 27 erweitert.
Darüber hinaus ist eine vereinfachte Montage bzw. De-
montage möglich, da auf Hilfsmittel, wie diese bei aus
dem Stand der Technik bekannten Konstruktionen zum
Teil verwendet werden müssen, komplett verzichtet wer-
den kann.
[0032] Die Fign. 3 bis 5 zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform nach der Erfindung, wobei im Unterschied zur
Ausgestaltung nach Fig. 2 als Panikdruckstangen 31 und
32 ausgebildete Panikstangen zum Einsatz kommen.
[0033] Bei einer Panikdruckstange 31 bzw. 32 handelt
es sich um eine Panikstange, die anders als ein Panik-
stangengriff nicht verschwenkbar, sondern verschiebbar
ausgebildet ist, und zwar derart, dass eine Verschiebe-
bewegung infolge einer Druckbelastung erfolgt.
[0034] Wie insbesondere die Detailansicht nach Fig.
4 erkennen lässt, verfügt eine Panikdruckstange 31 über
ein zweiteiliges Gehäuse, wobei ein erster Gehäuseteil
37 und ein hierzu relativ verschiebbar ausgebildeter
zweiter Gehäuseteil 38 vorgesehen sind. Zum Zwecke
der Notöffnung ist der zweite Gehäuseteil 38 druckzube-
tätigen, infolgedessen es zu einer Verschiebebewegung
des Gehäuseteils 38 relativ zum türblattfesten Gehäuse-
teil 37 kommt.
[0035] Zur Anbindung der Panikdruckstange 31 bzw.
32 an ein Türblatt einer Tür dient ein einendseitig wie
anderendseitig einer Panikdruckstange vorgesehenes
Befestigungsblech 39. Dieses Befestigungsblech 39 ist
insbesondere der Darstellung nach Fig. 5 zu entnehmen.
Es verfügt über Durchgangsbohrungen, durch die hin-
durch die Verschraubungen 24 geführt sind, die der Ge-
genverschraubung mit einer jeweiligen Rosette 25 die-
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nen, wie dies insbesondere der Explosionsdarstellung
nach Fig. 3 zu entnehmen ist. Aufgrund dieser Ver-
schraubung wird eine ortsfeste Positionierung des ersten
Gehäuseteils 37 der Panikdruckstange am Türblatt der
jeweiligen Tür erreicht.
[0036] Im Falle der Druckstangenbetätigung verfährt
das Gehäuseteil 38 der Panikdruckstange relativ gegen-
über dem Gehäuseteil 37 der Panikdruckstange, infol-
gedessen es zu einer translatorischen Verschiebebewe-
gung des Betätigungsschiebers 34 kommt. Der Betäti-
gungsschieber 34 wirkt seinerseits mit einer Hebelnuss
33 zusammen, die rotatorisch verdrehbar am Befesti-
gungsblech 39 angeordnet ist. Die Draufsicht nach Fig.
5 lässt die Hebelnuss 33 gut erkennen.
[0037] Die Hebelnuss 33 verfügt über einen Grundkör-
per 41. Dieser Grundkörper 41 stellt eine Vierkantöffnung
36 bereit, durch die hindurch im endmontierten Zustand
der Schlosseinrichtung 27 die Vierkantwelle 28 des Tür-
drückers 14 geführt ist. Kommt es also zu einer Betäti-
gung der Druckstange, so wird unter Zwischenordnung
des Betätigungsschiebers 34 einerseits und der Hebel-
nuss 33 andererseits eine Verdrehbewegung der Vier-
kantwelle 28 und damit eine Öffnungsbewegung der Fal-
le 18 erreicht.
[0038] Die Hebelnuss 33 verfügt des weiteren über ei-
nen Fortsatz 42, der einstückig mit dem Grundkörper 41
ausgebildet ist. Dieser Hebel 42 wirkt mit einem Finger
40 des Betätigungsschiebers 34 zusammen. Bei der Be-
tätigung der Panikdruckstange kommt es zu der schon
vorbeschriebenen Verfahrbewegung des Betätigungs-
schiebers 34. Infolge dieser Verfahrbewegung fährt der
Betätigungsschieber 34 mit seinem Finger 40 auf den
Hebel 42 der Hebelnuss auf, wodurch es zu einer Ver-
drehbewegung der Hebelnuss 3 und damit zu einer Ver-
drehbewegung der Vierkantwelle 28 in der schon vorbe-
schriebenen Weise kommt.
[0039] Der Hebel 42 der Hebelnuss 33 weist mit Bezug
auf die Zeichnungsebene nach Fig. 5 an seiner unteren
Kante eine Aussparung 35 auf. Diese Aussparung dient
der Montage, das heißt der bestimmungsgemäßen Ein-
bringung der Verschraubungen 24, die im endmontierten
Zustand in die Gegenverschraubungen 26 der Rosette
25 eingreifen. Wie Fig. 5 erkennen lässt, ist die Ausspa-
rung 35 im Überdeckungsbereich des Hebels 42 mit der
in Blickrichtung auf Fig. 5 dahinter liegenden Öffnung für
die Verschraubung 24 ausgebildet, wobei sich die He-
belnuss 33 in der nach Fig. 5 gezeigten Stellung in ihrer
Montageausgangsstellung befindet.
[0040] Aufgrund der erfindungsgemäß vorgesehenen
Aussparung 35 ist einerseits eine bestimmungsgemäße
Montage möglich, andererseits kann der Hebel 42 mit
einem solchen Längenmaß ausgebildet werden, dass ei-
ne Kraftübertragung zwischen Hebel 42 einerseits und
Finger 40 des Betätigungsschiebers 34 andererseits
möglich ist, was insbesondere in Not- und/oder Panikfäl-
len eine wunschgemäße und damit bestimmungsgemä-
ße Öffnung des Schlosses auch über die Panikdruck-
stangen in sicherer Weise ermöglicht.

Bezuoszeichenhste

[0041]

1 Schloss

2 Schlossnuss

3 Nusshebel

4 Hebelarm

5 Hebelarm

6 Aussparung

7 Durchgangsbohrung

8 Durchgangsbohrung

9 Höhenrichtung

10 Durchgangsbohrung

11 Durchgangsbohrung

12 Vierkantöffnung

13 Gegenschloss

14 Türdrücker

15 Schlosskasten

16 Stulp

17 Schlossriegel

18 Falle

19 Schließwerk

20 Schließwerkrosette

21 Treibstange

22 Panikstangengriff

23 Panikstangengriff

24 Verschraubung

25 Rosette

26 Gegenverschraubung

27 Schlosseinrichtung
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6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

28 Vierkantwelle

29 Anschlag

30 Fallenschieber

31 Panikdruckstange

32 Panikdruckstange

33 Hebelnuss

34 Betätigungsschieber

35 Aussparung

36 Vierkantöffnung

37 Gehäuseteil

38 Gehäuseteil

39 Befestigungsblech

40 Finger

41 Grundkörper

42 Hebel

Patentansprüche

1. Schlosseinrichtung für insbesondere Türen, mit ei-
nem vorzugsweise schließwerkbetätigbaren
Schloss (1) und einer Panikstange, wobei das
Schloss (1) mittels der Panikstange betätigbar aus-
gebildet ist, gekennzeichnet durch einen schloss-
seitigen Nusshebel (3) zur insbesondere Fallenbe-
tätigung, der zur Aufnahme einer Rosettenbefesti-
gung schlossnussseitig eine Aussparung (6) auf-
weist.

2. Schlosseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nusshebel (3) L-förmig
ausgebildet ist und über zwei Hebelarme (4, 5) ver-
fügt, wobei der eine Hebelarm (5) im Wesentlichen
radial und der andere Hebelarm (4) im Wesentlichen
tangential verlaufend zur Schlossnuss (2) ausgebil-
det ist.

3. Schlosseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, ge-
kennzeichnet durch zwei Durchgangsbohrungen
(7, 8), die in Höhenrichtung (9) des Schlosses (1)
übereinanderliegend ausgebildet sind, wobei die ei-
ne Durchgangsbohrung (7) oberhalb und die andere
Durchgangsbohrung (8) unterhalb der Schlossnuss
(2) ausgestaltet ist.

4. Schlosseinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand zwischen den Durchgangsbohrungen
(7, 8) in Höhenrichtung (9) 38 mm beträgt.

5. Schlosseinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand einer Durchgangsbohrung (7, 8) zur
Schlossnuss (2) in Höhenrichtung (9) 19 mm beträgt.

6. Schlosseinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Panikstange als verschwenkbarer Panikstan-
gengriff (22, 23) ausgebildet ist.

7. Schlosseinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Panikstange als verschiebbare Panik-
druckstange (31, 32) ausgebildet ist.

8. Schlosseinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine als Panikdruckstange (31,
32) ausgebildete Panikstange schlossseitig eine He-
belnuss (33) aufweist.

9. Schlosseinrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hebelnuss (33) schlosssei-
tig mit dem Nusshebel (3) und panikdruckstangen-
seitig mit einem Betätigungsschieber (34) zusam-
men wirkt.

10. Schlosseinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hebelnuss (33) in einem
Überdeckungsbereich mit den Durchgangsbohrun-
gen (7, 8) eine Aussparung (35) aufweist.
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